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Bekanntmachung
des Staatsvertrags zwischen dem Land Hessen und dem Freistaat Bayern 
über Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunale 

Arbeitsgemeinschaften sowie Wasser- und Bodenverbände

Vom 10. Mai 1979

Der Landtag des Freistaates Bayern hat mit Beschluß vom 20. Febuar 1979 dem vom Bayerischen Staats
minister des Innern am 3. Juli 1978 und vom Hessischen Minister des Innern am 30. August 1978 Unterzeich
neten Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und dem Freistaat Bayern über Zweckverbände, öffentlich- 
rechtliche Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemeinschaften sowie Wasser- und Bodenverbände zugestimmt. 
Der Slaatsvertrag wird nachstehend bekanntgemacht.

Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Art. 8 Satz 2 in Kraft tritt, wird im Gesetz- und Verordnungsblatt 
bekanntgegeben werden.

München, den 10. Mai 1979

Der Bayerische Ministerpräsident

Franz Josef Strauß




























